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+ 
Satzung des Handicap-Sport-

Wuppertal e. V 
 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung,  
      Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein trägt den Namen 
   „Handicap-Sport-Wuppertal“ 
 
2. Er hat den Sitz in Wuppertal 
 
3. Er ist in das Vereinsregister  
    beim Amtsgericht in Wuppertal 
    eingetragen 
 
4. Geschäftsjahr ist das Kalender- 
     jahr 
 
§ 2 Vereinszweck 
 
1. Der Verein verfolgt ausschließ- 
    lich und unmittelbar gemein- 
    nützige/mildtätige Zwecke im 
    Sinne des Abschnitts „Steuerbe- 
    günstigte Zwecke“ der Abga- 
    benordnung. 
 
2. Zweck und Aufgabe des Vereins  
    ist Sport für Menschen mit und  
    ohne Behinderung anzubieten  
    und aufzubauen. Der Verein  
    hilft bei der Integration und In- 
    klusion im Sport für Menschen  
    mit und ohne Behinderung, Be- 
    reitstellung von sachlichen und  
    personellen Hilfen bei der Be- 
    schaffung der zur Durchführung  
    der Aufgaben erforderlichen fi- 
    nanziellen Mittel. 
 
§ 3 Selbstlosigkeit 
 
1. Der Verein ist selbstlos tätig; er  
    verfolgt nicht in erster Linie ei- 
    genwirtschaftliche Zwecke. 
 
2. Mittel des Vereins dürfen nur  
    für die satzungsmäßigen  
    Zwecke verwendet werden. Die  
    Mitglieder erhalten keine Zu- 
    wendungen aus Mitteln des  
    Vereins. 
 
3. Es keine Person durch Aus- 
    gaben, die dem Zweck des  
    Vereins fremd sind, oder durch  
    unverhältnismäßig hohe Vergü- 
    tungen begünstigt werden. 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede  
    natürliche Person werden, die  
    seine Ziele unterstützt. 
 

 
 
2. Über den Antrag auf Aufnahme  
    in den Verein entscheidet der  
    Vorstand. 
 
3. Die Mitgliedschaft endet durch  
    Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 
4. Der Austritt eines Mitgliedes ist  
    nur zum Ende eines Quartal  
    möglich. Er erfolgt durch  
    schriftliche Erklärung gegen- 
    über dem Vorstand unter Ein- 
    haltung einer Frist von vier  
    Wochen. 
 
5. Wenn ein Mitglied gegen die  
    Ziele und Interessen des Vereins  
    schwer verstoßen hat oder trotz  
    Mahnung mit dem Beitrag für ½  
    Jahr im Rückstand bleibt, kann  
    es durch den Vorstand mit so- 
    fortiger Wirkung ausgeschlos- 
    sen werden. 
 
6. Gegen den Ausschließungsbe- 
    schluss kann innerhalb einer  
    Frist von 4 Wochen nach Mittei- 
    lung des Ausschlusses die Mit- 
    gliederversammlung angerufen  
    werden. Die Mitgliederver- 
    sammlung entscheidet ab- 
    schließend über den Ausschluss. 
 
§ 5 Beiträge 
 
Die Mitglieder zahlen Beiträge.Die 
Höhe der Beiträge wird in der Ge- 
schäftsordnung festgelegt. In be-
gründeten Fällen kann der Vor-stand 
Mitgliedsbeiträge reduzieren. Der 
Beitrag ist jeweils für 1 Kalenderjahr 
zu entrichten und wird jeweils am 31. 
Januar fällig, im ersten Jahr bei der 
Aufnahme. Die Beitragspflicht besteht 
unabhängig von der Inanspruchnahme 
der un-mittelbaren Leistung des 
Vereins. 
 
§ 6 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind 
 
      --Die Mitgliederversammlung 
      --Der Vorstand 
 
§ 7 Der Vorstand 
 
1. Der Vorstand besteht aus dem  
    Vorsitzenden, bis zu zwei Stell- 
    vertretern und dem Schatzmei- 
    ster. 
2. Vorstand im Sinne des § 26  
    BGB sind: der Vorsitzende, die  
 
    zwei Stellvertreter und der  

    Schatzmeister. Er vertritt den  
    Verein gerichtlich und außerge- 
    richtlich. Je zwei Vorstands- 
    mitglieder sind gemeinsam ver- 
    tretungsberechtigt. 
 
3. Der Vorstand arbeitet ehrenamt- 
    lich. 
 
4. Der Vorstand wird von der Mit- 
    gliederversammlung für die  
    Dauer von 2 Jahren gewählt. 
 
5. Die Wiederwahl der Vorstands- 
    mitglieder ist möglich. 
 
6. Die jeweils amtierenden Vor- 
    standsmitglieder bleiben nach  
    Ablauf ihrer Amtszeit so lange 
    im Amt, bis ihre Nachfolger ge  
    wählt sind. 
 
7. Dem Vorstand obliegt die Füh- 
    rung der laufenden Geschäfte  
    des Vereins. 
 
8. Der Vorstand kann für die Ge- 
    schäfte der laufenden Verwal- 
    tung einen Geschäftsführer be- 
    stellen. Die Bestätigung erfolgt  
    durch die Mitgliederversamm- 
    lung. Dieser ist berechtigt, an  
    den Sitzungen des Vorstandes  
    mit beratender Stimme teilzu- 
    nehmen. 
 
9. Vorstandssitzungen finden min- 
    destens einmal im Vierteljahr  
    statt. Die Einladung zu Vor- 
    standssitzungen erfolgt durch  
    ein Vorstandsmitglied schrift- 
    lich unter Einhaltung einer Ein- 
    ladungsfrist von mindestens  
    1 Woche. Vorstandssitzungen  
    sind beschlussfähig, wenn min- 
    destens 3 Vorstandsmitglieder  
    anwesend sind. 
  
10. Der Vorstand fasst seine Be- 
      schlüsse mit einfacher Mehr- 
      heit. 
 
11. Beschlüsse des Vorstandes  
      können bei Eilbedürftigkeit  
      auch schriftlich oder fern- 
      mündlich gefasst werden,  
      wenn alle Vorstandsmitglieder  
      ihre Zustimmung zu dem Ver- 
      fahren schriftlich oder fern- 
      mündlich erklären. Schriftlich  
     oder fernmündlich gefasste  
     Vorstandsbeschlüsse sind  
      schriftlich niederzulegen und  
      vom ersten Vorsitzenden zu  
      unterzeichnen.  
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§ 8 Der Verein gibt sich eine  
      Geschäftsordnung 
 
§ 9 Die Mitgliederversammlung 
 
1.Die Mitgliederversammlung ist  
    einmal jährlich einzuberufen 
 
2. Die Mitgliederversammlung  
    wird vom Vorsitzenden, bei des- 
    sen Verhinderung von einem  
    Vorstandsmitglied geleitet. Ist  
    kein Vorstandsmitglied an- 
    wesend, bestimmt die Ver- 
    sammlung den Leiter. Soweit  
    die Satzung nichts anderes be- 
    stimmt, entscheidet bei der Be- 
    schlussassung der Mitglieder- 
    versammlung die Mehrheit der 
    anwesenden Mitglieder. 
 

 3. Eine außerordentliche Mitglie- 
    derversammlung ist einzuberu- 
    fen, wenn es das Vereinsinter- 
    esse erfordert oder die Einberuf- 
    ung von 2/3 der Vereinsmit- 
    glieder schriftlich und unter An- 
    gabe des Zwecks und der  
    Gründe verlangt wird. 

 
 4. Die Einberufung der Mitglieder- 

    versammlung erfolgt schriftlich  
    durch den Vorsitzeden unter  
    Wahrung einer Einladungsfrist  
    von mindestens 2 Wochen bei 
    gleichzeitiger Bekanntgabe der 
    Tagesordnung.  

     Die Frist beginnt mit dem auf  
    die Absendung des Einladungs- 
    schreibens folgenden Tag. Es 
    gilt das Datum des Poststem- 
    pels. Das Einladungsschreiben  
    gilt dem Mitglied als zugegan- 
    gen, wenn es an die letzte vom  
    Mitglied dem Verein schriftlich  
    bekannt gegebene Adresse ge- 
    richtet ist. 

 
5. Die Mitgliederversammlung als  
    das oberste Beschlussfassende  
    Vereinsorgan ist grundsätzlich  
    für alle Aufgaben zuständig, so- 
    fern bestimmte Aufgaben ge- 
    mäß dieser Satzung nicht einem  
    anderen Vereinsorgan über- 
    tragen wurden.  
    Ihr sind insbesondere die Jahres  
    rechnung und der Jahresbericht  
    zur Genehmigung schriftlich  
    vorzulegen. Sie bestellt zwei  
    Rechnungsprüfer, die weder  
    dem Vorstand noch einem vom  
    Vorstand berufenen Gremium  
    angehören und auch nicht Ange- 
 
    stellte des Vereins sein dürfen,  

    um die Buchführung einschließ- 
    lich Jahresabschluss zu prüfen  
    und über das Ergebnis vor der  
    Mitgliederversammlung zu be- 
    richten. 
    Die Mitgliederversammlung 
    entscheidet insbesondere über: 

a) Wahl, Abwahl und Entlastung 
des Vorstands 

b) Aufgaben des Vereins 
c) Satzungsänderungen 

    d)   Auflösung des Vereins 
 
6. Jede satzungsmäßig einberufen  
    Mitgliederversammlung wird als  
    beschlussfähig anerkannt ohne  
    Rücksicht auf die Zahl der er- 
    schienenen Vereinsmitglieder.  
    Jedes Mitglied hat 1 Stimme.  
    Schriftliche Stimmenübertra- 
    gung ist möglich. Das Nähere  
    regelt die Geschäftsordnung. 
 
7. Die Mitgliederversammlung  
    fasst ihre Beschlüsse mit ein- 
    facher Mehrheit. Bei Stimmen- 
    gleichheit gilt ein Antrag als ab  
    gelehnt. 
 
§ 10 Änderung des Zwecks  
        und Satzungsänderung 
 
1.Für die Änderung des Vereins- 
    zwecks und für andere Satz- 
    ungsänderungen ist eine 2/3  
    Mehrheit der erschienenen Ver- 
    einsmitglieder erforderlich.  
    Über Satzungsänderungen  kann  
    in der Mitgliederversammlung  
    nur abgestimmt werden, wenn  
    auf diesen Tagesordnungspunkt  
    bereits in der Einladung zur 
    Mitgliederversammlung hinge- 
    wiesen wurde und der Einla- 
    dung sowohl der bisherige als 
    auch der vorgesehene neue  
    Satzungstext beigefügt worden  
    waren. 
 
2. Satzungsänderungen, die von  
    Aufsichts-, Gerichts- oder  
    Finanzbehörden aus formalen  
    Gründen verlangt werden, kann  
    der Vorstand von sich aus vor- 
    nehmen. Diese Satzungsänder- 
    ungen müssen allen Vereinsmit- 
    gliedern alsbald schriftlich mit- 
    geteilt werden.  
 
§ 11 Beurkundung von  
        Beschlüssen 
 
Die in Vorstandssitzungen und in 
Mitgliederversammlungen gefass- 
 
 
ten Beschlüsse sind schriftlich nie- 

derzulegen und vom Protokollan- 
ten und einem Vorstandsmitglied  
zu unterzeichnet. Es werden Proto- 
kolle der Sitzungen angefertigt. 
 
§ 12 Auflösung des Vereins und 
Vermögensbindung 
 
1.Für den Beschluss, den Verein  
    aufzulösen, ist eine 2/3 Mehr- 
    heit der in der Mitgliederver 
    sammlung anwesenden Mit- 
    glieder erforderlich. Der Be- 
    schluss kann nur nach recht- 
    zeitiger Ankündigung in der  
    Einladung zur Mitgliederver- 
    sammlung gefasst werden. 
 
2. Bei Auflösung oder Aufhebung  
    des Vereins oder bei Wegfall  
    steuerbegünstigter Zwecke fällt  
    das Vermögen des Vereins an  
    den Paritätischen Wohlfahrts- 
    verband Wuppertal der es aus- 
    schließlich und unmittelbar für  
    gemeinnützige, mildtätige oder  
    kirchliche Zwecke zu verwen- 
    den hat. 
 
§ 13  
 
Der Verein wird Mitglied im 
Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Wuppertal und im Behinder-
tensportverband Nordrhein-West-falen 
BSNW. 
 
§ 14  
 
Ein Mitglied des Vorstandes des 
Beirates der Menschen mit Behin-
derungen kann mit beratender Funktion 
an den Vorstandssitz-ungen und 
Mitglieder-versamm-lungen 
teilnehmen. 
 
Wuppertal, den 11.11.2011 
 
 
 


